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 Veröffentlicht am 20.06.2017

Norm

VersVG §155

VersVG §156 Abs3

1. VersVG § 155 heute

2. VersVG § 155 gültig ab 06.04.1959

1. VersVG § 156 heute

2. VersVG § 156 gültig ab 06.04.1959

Rechtssatz

Der Einwand der unzureichenden Deckungssumme kann auch noch in einem Rechtsstreit über die Erhöhung einer

rechtskräftig zuerkannten Verdienstentgangsrente erhoben werden, sofern er sich auf die mangelnde Deckung der

geforderten Erhöhungsbeträge bezieht und die Erhöhung für einen sorgfältigen Versicherer nicht schon im Vorprozess

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorhersehbar war.
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